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1 Anwendungsbereich 

Die AB-MSB regeln die Allgemeinen Bedingungen für 
die Durchführung des Messstellenbetriebs von moder-
nen Messeinrichtungen und intelligenten Messsyste-
men durch den grundzuständigen Messstellenbetrei-
ber Ewa für die Entnahme und die Einspeisung von 
elektrischer Energie durch den Anschlussnutzer/-neh-
mer bzw. Anlagenbetreiber (nachfolgend: Kunde) auf 
der Grundlage der Gesetze, insbesondere des MsbG1 
bzw. des EEG2 und des KWKG3. 

Die AB-MSB sind Bestandteil des Messstellenvertra-
ges zwischen dem Kunden und dem grundzuständi-
gen Messstellenbetreiber. 

Der Messstellenvertrag zwischen Ewa und dem Kun-
den kommt durch Unterzeichnung oder dadurch zu-
stande, dass über den Zählpunkt (Messlokation) Elekt-
rizität aus dem Verteilnetz entnommen oder einge-
speist wird. Dies gilt nicht, wenn bereits ein Messstel-
lenvertrag mit dem Anschlussnehmer besteht oder der 
Energielieferant der Ewa mitteilt, dass die Regelungen 
zum Messstellenbetrieb bereits Bestandteil eines Ver-
trages des Energielieferanten mit dem Kunden sind.  

2 Bedingungen des Messstellenbetriebs und Rege-
lungen zur Messstellennutzung 

2.1 Der Messstellenbetrieb umfasst folgende Aufgaben: 

a. Einbau, Betrieb, Wartung der Messstelle und ihrer 
Messeinrichtungen und Messsysteme, 

b. Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonfor-
men Messung entnommener, verbrauchter 
und/oder eingespeister Energie,  

c. Messwertaufbereitung,  

d. form- und fristgerechte Datenübertragung an be-
rechtigte Marktteilnehmer, 

e. Erfüllung weiterer Anforderungen, die sich aus dem 
Gesetz oder aus Rechtsverordnungen ergeben. 

2.2 Ewa bestimmt Art, Zahl und Größe von Mess- und 
Steuereinrichtungen. 

2.3 Ist ein intelligentes Messsystem vorhanden oder soll 
die Messstelle mit einem solchen ausgestattet wer-
den, bestimmt der Messstellenbetreiber, mit welcher 
Technologie die Fernauslesung des Zählers erfolgt. 
Standardmäßig wird die Zählerfernauslesung als 
Funkanwendung (GPRS) angeboten. Für den Fall, 
dass sich dies technisch nicht realisieren lässt (z. B. 
fehlende Funkabdeckung) oder der Anschlussneh-
mer/-nutzer dies nicht wünscht, stellt der Anschluss-
nehmer/-nutzer in Abstimmung mit Ewa auf seine Kos-
ten in unmittelbarer Nähe zur Messstelle dauerhaft ei-
nen durchwahlfähigen und betriebsbereiten Telekom-
munikations-Endgeräte-Anschluss für die Fernausle-
sung der Messwerte bereit und trägt für dessen stän-
dige Funktionsfähigkeit Sorge. 

2.4 Fallen Erzeugungs- und Verbrauchssituationen an ei-
nem Anschlusspunkt zusammen, werden entnom-
mene und eingespeiste sowie, soweit gesetzlich oder 

 
1 Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienet-

zen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG) 
2 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) 

behördlich angeordnet, verbrauchte und erzeugte 
Energie in einem einheitlichen Verfahren gemessen. 

2.5 Wird eine Änderung der Messstelle infolge technischer 
Veränderungen, Veränderungen im 
Abnahmeverhalten oder Veränderung der installierten 
Leistung einer Erzeugungsanlage des Kunden 
erforderlich, kann Ewa den Umbau des Zählerplatzes 
auf Kosten des Kunden verlangen. 

2.6 Wünscht der Kunde einen Wechsel, Einbau oder  
Ausbau einer Messeinrichtung, beauftragt er seinen 
Elektroinstallateur, diese Arbeiten bei Ewa anzumel-
den. Der Elektroinstallateur meldet die Arbeiten mit 
den auf der Homepage der Ewa (www.ewa-alten-
burg.de) befindlichen Formularen bei Ewa an. Für die 
Montagearbeiten auf Kundenwunsch gilt die auf der 
Internetseite veröffentlichte aktuelle Preisliste. 

2.7 Die modernen Messeinrichtungen werden in der Regel 
einmal jährlich nach dem vom Netzbetreiber festgeleg-
ten Ableseturnus abgelesen. Auf Anforderung des 
Stromlieferanten oder des Kunden erfolgen monatlich, 
vierteljährlich oder halbjährlich zusätzliche Ablesun-
gen. Für intelligente Messsysteme richtet sich die 
Häufigkeit der Ablesungen von Messwerten nach den 
Regelungen zur Datenkommunikation im MsbG, ins-
besondere § 60 MsbG. Die Ablesung erfolgt durch ei-
nen Beauftragten der Ewa, nach Aufforderung durch 
den Kunden selbst oder durch Fernauslesung. Die 
Zählerstände teilt Ewa dem jeweiligen Stromlieferan-
ten und Netzbetreiber mit. 

2.8 Ersatzwerte verwendet Ewa nur, wenn eine Erhebung 
tatsächlicher Messwerte nicht in angemessener Zeit 
möglich ist und wenn für den maßgeblichen Zeitpunkt 
keine plausiblen Zählerstände in angemessener Zeit 
durch den Kunden übermittelt worden sind.  

2.9 In der Regel erfolgt die Messung am vertraglich ver-
einbarten Netzanschlusspunkt. Bei Messungen, die 
nicht am Netzanschlusspunkt erfolgen, sind die durch 
Verluste entstehenden Abweichungen zu berücksich-
tigen. Die bei der Messung nicht erfassten Verluste 
werden in diesen Fällen durch einen angemessenen 
Korrekturfaktor bei den Messwerten berücksichtigt, 
den der Netzbetreiber vorgibt. Die Ergebnisse werden 
einem virtuellen Zählpunkt (Marktlokation) zugewie-
sen, dessen Werte Grundlage für die weitere Abrech-
nung (z. B. Netznutzung und Stromlieferung) sind. 

2.10 Messwerte bilden u. a. die Grundlage für die Bilanzie-
rung und Abrechnung der Netznutzung sowie der 
Energielieferung bzw. der Einspeisung. Die Mess-
werte verwendet Ewa bei intelligenten Messsystemen 
gemäß dem standardisierten Formblatt nach § 54 
MsbG. Das Formblatt ist im Internet veröffentlicht. 

  

3 Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) 
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2.11 Der Kunde gestattet der Ewa und ihren Beauftragten 
nach vorheriger Benachrichtigung den Zutritt zum 
Grundstück und seinen Räumen, soweit dies für die 
Arbeit der Ewa erforderlich ist. Dies ist insbesondere 
zur Prüfung, Wartung oder Instandsetzung der techni-
schen Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum 
Austausch der Messeinrichtung, auch anlässlich eines 
Wechsels des Messstellenbetreibers oder zur Able-
sung der Messeinrichtung der Fall. Ewa informiert min-
destens 2 Wochen im Voraus über den Zutritt durch 
eine Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang 
im/am Haus. Bei Bedarf bietet Ewa einen Ersatztermin 
an. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen 
des § 24 Abs. 1 NAV4 nicht erforderlich5. 

2.12 Der Kunde trägt dafür Sorge, dass die Mess- und 
Steuereinrichtungen zugänglich sind. Verlust, Beschä-
digungen und Störungen von Mess- und Steuerein-
richtungen teilt er der Ewa unverzüglich mit. 

2.13 Der Kunde kann eine Nachprüfung der Messeinrich-
tung durch eine Befundprüfung nach Mess- und Eich-
gesetz verlangen.  

Stellt der Kunde den Antrag nicht bei Ewa, sondern bei 
einem Dritten, informiert er Ewa zugleich mit der An-
tragstellung.  

Ergibt die Befundprüfung, dass die Messeinrichtung 
nicht verwendet werden darf, trägt Ewa die Kosten der 
Nachprüfung, sonst der Antragsteller.  

Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen 
oder ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei fest-
zustellen oder zeigt eine Messeinrichtung Messwerte 
nicht an, ermittelt Ewa die Daten für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung entweder aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und 
des der Beseitigung des Fehlers nachfolgenden Able-
sezeitraumes oder aufgrund des Vorjahreswertes 
durch Schätzung, soweit aus eventuell vorhandenen 
Parallelmessungen verfügbare Messwerte keine aus-
reichende Verlässlichkeit bieten. 

3 Standard- und Zusatzleistungen 

3.1 Standardleistungen des Messstellenbetriebs sind die 
in Ziffer 2.1 genannten Aufgaben. 

3.2 Für intelligente Messsysteme umfassen die Standard-
leistung nach § 35 Absatz 1 MsbG darüber hinaus: 

a) die in § 60 MsbG benannten Prozesse einschließ-
lich der Plausibilisierung und Ersatzwertbildung 
und die standardmäßig erforderliche Datenkommu-
nikation, soweit nicht eine Festlegung der BNetzA 
die Zuständigkeit für die Plausibilisierung und Er-
satzwertbildung auf den Netzbetreiber übertragen 
hat, 

b) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromver-
brauch von höchstens 10 000 Kilowattstunden, so-
weit es der variable Stromtarif im Sinne von § 40 
Abs. 5 EnWG erfordert, maximal die tägliche Be-
reitstellung von Zählerstandsgängen des Vortages 
gegenüber dem Energielieferanten und dem Netz-
betreiber, 

c) die Übermittlung der gemäß §§ 61, 62 MsbG erfor-
derlichen Informationen für den Anschlussnutzer 
an eine lokale Anzeigeeinheit oder über eine An-
wendung in einem Online-Portal, welches einen 

 
4 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) 

geschützten individuellen Zugang ermöglicht,  

d) die Bereitstellung der Informationen über das Po-
tenzial intelligenter Messsysteme im Hinblick auf 
die Handhabung der Ablesung und die Überwa-
chung des Energieverbrauchs sowie eine Soft-
warelösung, die Anwendungsinformationen zum 
intelligenten Messsystem, zu Stromsparhinweisen 
und -anwendungen nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik enthält, Ausstattungsmerkmale 
und Beispielanwendungen beschreibt und Anlei-
tungen zur Befolgung gibt,  

e) in den Fällen des § 31 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 
2 und 3 Satz 2 MsbG das Bereithalten einer Kom-
munikationslösung, mit der bis zu zweimal am Tag 
eine Änderung des Schaltprofils sowie einmal täg-
lich die Übermittlung eines Netzzustandsdatums 
herbeigeführt werden kann,  

f) in den Fällen des § 40 MsbG und unter den dort 
genannten Voraussetzungen die Anbindung von 
Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen nach 
dem EEG oder dem KWKG und die Anbindung von 
Messeinrichtungen für Gas, sowie 

g) die Erfüllung weiterer sich aus den Festlegungen 
der Bundesnetzagentur nach den §§ 47 und 75 
MsbG ergebender Pflichten, insbesondere zu Ge-
schäftsprozessen, Datenformaten, Abrechnungs-
prozessen, Verträgen oder zur Bilanzierung. 

3.3 Folgende Zusatzleistungen werden angeboten: 

a) Einsatz von Schaltgerät/Tarifschaltung/Steuerge-
rät: Die Zusatzleistung gilt als vereinbart, wenn: 

− im Anschlussnutzungsverhältnis mit dem Netzbe-
treiber eine unterbrechbare/steuerbare Ver-
brauchseinrichtung vereinbart wurde oder 

− beim Kunden eine Tarifschaltung eingebaut ist, 
die dem Lieferanten die Abrechnung eines 
Schwachlasttarifes ermöglicht. 

b) Bereitstellung von Strom- und Spannungswand-
lern: Die Zusatzleistung gilt als vereinbart, wenn die 
zutreffenden technischen Normen (z. B. DIN-, 
VDE- und EN-Normen) und 
VDN/VDEW/BDEW/FNN-Richtlinien, die Techni-
schen Anschlussbedingungen oder die ergänzen-
den technischen Bestimmungen des Netzbetrei-
bers für den Aufbau der elektrischen Anlage einen 
Strom- bzw. Spannungswandler voraussetzen und 
Ewa diese bereitstellt. 

c) Befundprüfung von Messeinrichtungen nach Ziffer 
2.13: Die Zusatzleistung gilt als vereinbart, wenn 
der Kunde den Antrag dafür bei Ewa oder einem 
Dritten stellt.  

d) Wechsel, Einbau oder Ausbau einer Messeinrich-
tung auf Kundenwunsch nach Ziffer 2.6: Die Zu-
satzleistung gilt als vereinbart, wenn Ewa die ent-
sprechende Anmeldung des Kunden erhält. 

Weitere Zusatzleistungen können dem Internetauftritt 
der Ewa entnommen und auf Wunsch beauftragt wer-
den. 

4 Entgelte 

4.1 Für die Standard- und Zusatzleistungen des Messstel-
lenbetriebs zahlt der Kunde die dafür im Internet ver-
öffentlichten Entgelte. Im Entgelt für den Messstellen-
betrieb sind die Kosten für die nach den Ziffern 3.1, 3.2 

5 Abwendung von unmittelbaren Gefahren für die Sicherheit von Sachen und Personen, Verhin-
derung der Umgehung oder Beeinflussung von Messeinrichtungen, Vermeidung von Störungen 
anderer Kunden und störender Rückwirkungen auf das Stromnetz oder Einrichtungen Dritter 
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und 3.3 vom Messstellenbetrieb umfassten Leistun-
gen enthalten. 

4.2 Werden neben den Entgelten für den Messstellenbe-
trieb Abgaben und Umlagen eingeführt, abgeschafft 
oder geändert, wirkt die Änderung ab dem gesetzlich 
oder sonst hoheitlich hierfür vorgesehenen Zeitpunkt. 

4.3 Die aktuellen Entgelte veröffentlicht Ewa im Internet 
unter www.ewa-altenburg.de 

5 Abrechnung und Zahlung 

5.1 Der Abrechnungszeitraum beginnt mit der Aufnahme 
des Messstellenbetriebs und der direkten Abrechnung 
an den Kunden und beträgt in der Regel 12 Monate. 

5.2 Ewa rechnet grundsätzlich einmal jährlich ab, ist aber 
berechtigt, Abschlagszahlungen oder Monatsrechnun-
gen zu verlangen. 

5.3 Die Zahlung der Entgelte, Steuern und sonstigen Be-
lastungen erfolgt durch Überweisung oder Lastschrift. 

5.4 Rechnungen werden ohne Abzug zu dem auf der 
Rechnung angegebenen Zeitpunkt fällig, frühestens 
jedoch zehn Werktage nach Zugang der Rechnung. 
Bei einem verspäteten Zahlungseingang kann Ewa 
Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Regelungen 
berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehen-
den Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Ewa kann 
Verzugskosten pauschal gemäß der auf der Internet-
seite veröffentlichten aktuellen Preisliste in Rechnung 
stellen. Dem Kunden bleibt es unbenommen, einen 
tatsächlich geringeren Verzugsschaden nachzuwei-
sen. 

5.5 Ewa kann für den Messstellenbetrieb Vorauszahlung 
verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfal-
les Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt. 

5.6 Die Verpflichtung zur vollständigen und fristgerechten 
Zahlung bleibt bei Einwendungen gegen die Richtig-
keit einer Rechnung unberührt, es sei denn, es handelt 
sich um offensichtliche Unrichtigkeiten. Einwände ge-
gen die Richtigkeit der Rechnung und Abschlagsbe-
rechnung berechtigen zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
Möglichkeit eines Fehlers besteht. 

5.7 Für den Fall, dass der Kunde mit Ewa einen Netznut-
zungsvertrag abgeschlossen hat, werden die Entgelte 
für den Messstellenbetrieb für moderne Messeinrich-
tungen und die Netznutzung grundsätzlich gemein-
sam abgerechnet. Die Entgelte für den Messstellenbe-
trieb für intelligente Messsysteme werden in der Regel 
separat von den Entgelten für die Netznutzung abge-
rechnet. 

5.8 Für den Fall, dass der Anlagenbetreiber für die Vergü-
tung der eingespeisten elektrischen Energie mit  
Ewa das Gutschriftenverfahren vereinbart hat, darf die 
Abrechnung des Entgeltes für Messstellenbetrieb für 
einen vorhandenen Einspeise-/Erzeugungszähler im 
Rahmen der Gutschrift erfolgen. 

5.9 Besondere Regelungen zur Entgeltzahlung bestehen, 
sofern ein intelligentes Messsystem eines Letztver-
brauchers von einem Dritten (Einspeiser) mit einer mit-
telbar angeschlossenen Erzeugungsanlage zur Ermitt-
lung der Einspeisemenge mit genutzt wird.  

a) Ergibt sich in diesem Fall die Einbauverpflichtung 
für das intelligente Messsystem auf Grund der in-
stallierten Leistung der Erzeugungsanlage, ist das 
Entgelt für Messstellenbetrieb durch den Einspei-
ser zu zahlen.  

b) Beinhaltet das Messkonzept zusätzlich einen Er-
zeugungszähler (Erzeugungsmessung) gilt fol-
gendes: Ist auf Grund der installierten Leistung der 
Erzeugungsanlage die Messung der Stromerzeu-
gung mittels eines intelligenten Messsystems vor-
zunehmen, wird die Messung an der Übergabe 
zum Netz der Ewa entsprechend der im Messstel-
lenbetriebsgesetz vorgesehenen einheitlichen 
Messung ebenfalls mittels eines intelligenten 
Messsystems vorgenommen. In diesem Fall wird 
das Entgelt für Messstellenbetrieb für die Überga-
bemessung dem Letztverbraucher bzw. im Falle 
eines bestehenden kombinierten Vertrages dem 
Lieferanten des Letztverbrauchers in Rechnung 
gestellt. Die Höhe des Entgeltes richtet sich nach 
der installierten Leistung der Erzeugungsanlage. 
Besteht die Pflicht zum Einbau eines intelligenten 
Messsystems ebenfalls auf Grund der jährlichen 
Stromentnahme des Letztverbrauchers, so wird 
das höchste fallbezogene Entgelt abgerechnet. 
Das Entgelt für Messstellenbetrieb des intelligen-
ten Messsystems an der Erzeugungsanlage (Er-
zeugungsmessung) wird dem Einspeiser in Rech-
nung gestellt. 

6 Unterbrechung und Störung des Messstellenbe-
triebs 

6.1 Soweit Ewa durch höhere Gewalt oder sonstige Um-
stände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zu-
gemutet werden kann, gehindert ist, den Messstellen-
betrieb und die damit verbundenen Dienstleistungen 
zu erbringen, ruhen die Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.  

6.2 Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen 
werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendi-
ger Arbeiten (z.B. Gerätetausch, Updates) erforderlich 
ist. Bei planbaren Unterbrechungen berücksichtigt 
Ewa die Interessen des Kunden angemessen. 

6.3 Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist Ewa berechtigt, von ihrem Zurückbehal-
tungsrecht Gebrauch zu machen und vier Wochen 
nach Androhung den Messstellenbetrieb zu unterbre-
chen oder die Messeinrichtung auszubauen. Die Un-
terbrechung des Messstellenbetriebes oder der Aus-
bau der Messeinrichtung wird dem Kunden mindes-
tens zwei Wochen im Voraus angekündigt. Ewa wird 
die durch den Ausbau der Messeinrichtung und Wie-
derherstellung des Messstellenbetriebs entstandenen 
Kosten dem Kunden in Rechnung stellen. 

6.4 Ewa ist berechtigt, auf Anweisung des Netzbetreibers 
die notwendigen Handlungen an der Messstelle zur 
Durchführung einer Unterbrechung vorzunehmen.  

6.5 Ewa wird die Unterbrechung unverzüglich aufheben, 
sobald die Gründe dafür entfallen sind und im Falle der 
Ziffer 6.4 die Zustimmung des Netzbetreibers zur Auf-
hebung vorliegt. 

6.6 Liegen Anhaltspunkte für Störungen (z. B. Fehlfunk-
tion, Verlust, Beschädigungen, Manipulationen oder 
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Manipulationsversuche) der Messstelle vor, führt Ewa 
unverzüglich eine Kontrolle der Messstelle durch und 
beseitigt erforderlichenfalls die Störung.  

6.7 Bei Gefahr im Verzug wird Ewa unmittelbar die in ih-
rem Einwirkungsbereich befindlichen offenen und un-
ter Spannung stehenden Anlagenteile gefahrlos ma-
chen bzw. die Hauptsicherungs- oder -absperreinrich-
tung schließen, damit die Stromzufuhr unterbrochen 
wird und Gefahren abgewendet werden. 

6.8 Jede Beschädigung an Geräten der Messstelle (z. B. 
am Zähler) teilt der Kunde Ewa unverzüglich mit. Der 
Kunde darf keine Einwirkungen auf die Geräte der 
Messstelle vornehmen oder vornehmen lassen. 

7 Vorgehen bei Mess- und Übertragungsfehlern 

Bei fehlenden Messwerten bildet Ewa Ersatzwerte 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
Diese werden als solche gekennzeichnet. 

8 Haftung 

8.1 Ewa haftet dem Kunden für Schäden durch Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeiten des Messstellenbe-
triebs entsprechend den besonderen Haftungsbestim-
mungen des § 18 NAV, soweit diese eine Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeit der Energieversorgung 
nach sich ziehen. Für sonstige Schäden, die durch die 
Messstelle selbst oder deren fehlerhaften Einbau, 
Ausbau, Betrieb oder Wartung verursacht worden 
sind, haftet Ewa nach den allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen und stellt den Kunden von etwaigen 
Schadensersatzforderungen Dritter in diesem Zusam-
menhang frei. 

8.2 Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für 
Sach- und Vermögensschäden, die aus einer schuld-
haften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten her-
rühren. Die Haftung ist im Fall leicht fahrlässigen Ver-
schuldens auf vertragstypische, vorhersehbare Schä-
den begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht wesentli-
cher Vertragspflichten haften die Vertragspartner ei-
nander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges 
Handeln, wobei die Haftung für grob fahrlässig verur-
sachte Sach- und Vermögensschäden auf den ver-
tragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. 

a. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier 
die Verpflichtungen verstanden, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. 

b. Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind 
solche, die der Vertragspartner bei Vertrags-
schluss als mögliche Folge einer Vertragsverlet-
zung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die ihm bekannt waren oder 
die er hätte kennen müssen, bei Anwendung der 
verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müs-
sen. 

8.3 Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. 

8.4 Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden 
Vorschriften des Haftpflichtgesetzes und anderen 
Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 

8.5 Die Abs. 1 bis 4 gelten auch zugunsten der gesetzli-
chen Vertreter, Arbeitnehmer sowie der Erfüllungs- 
oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit 

diese für den jeweiligen Vertragspartner Anwendung 
finden.  

8.6 Die Vertragspartner informieren einander nach Kennt-
nisnahme unverzüglich in Textform über eingetretene 
Schäden im Sinne der Absätze 1 bis 5. 

9 Vertragslaufzeit und Kündigung 

9.1 Der Messstellenvertrag zwischen Ewa und dem Kun-
den läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist 
von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats 
gekündigt werden. Der Vertrag endet automatisch, 
wenn das Netzanschluss- und/oder Anschlussnut-
zungsverhältnis beendet wird oder ein Messstellen-
vertrag mit dem Anschlussnehmer abgeschlossen 
wird oder die Regelungen zum Messstellenbetrieb 
Bestandteil eines Vertrages des Energielieferanten 
werden. Mit Wirksamwerden der Kündigung endet 
das Recht des Kunden auf die Erbringung der vertrag-
lichen Leistungen unmittelbar, sonstige Rechte und 
Pflichten aus dem Vertragsverhältnis enden mit Be-
gleichung sämtlicher Forderungen. 

9.2 Beide Vertragspartner können den Messstellenver-
trag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen we-
sentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt 
trotz Abmahnung unter Androhung der Einstellung 
des Messstellenbetriebs schwerwiegend verstoßen 
wird. 

9.3 Die Kündigung bedarf der Textform.  

10 Datenschutz und Vertraulichkeit 

Für die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung  
der für die Abwicklung des Messstellenvertrages  
erforderlichen personenbezogenen Daten gilt unsere  
Datenschutz-Information, die im Internet unter 
www.ewa-altenburg.de eingesehen und abgerufen 
werden kann.  

11 Rechtsnachfolge 

Tritt an Stelle der Ewa ein anderes Unternehmen in 
die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht 
der Zustimmung des Kunden. Eine erfolgreiche Über-
tragung der Grundzuständigkeit nach MsbG wird im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und auf der Inter-
netseite der Ewa veröffentlicht. 

12 Allgemeine Informationspflicht 

Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) kann durch den Verbrau-
cher gemäß § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ein 
Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle 
Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass sich der Kunde mit seiner Beanstandung an Ewa 
gewandt hat und keine beiderseitig zufriedenstellende 
Lösung gefunden wurde. Ewa ist zur Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie 
verpflichtet.  

Die Schlichtungsstelle Energie ist im Internet unter 
www.schlichtungsstelle-energie.de oder unter der Ad-
resse Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 
133, 10117 Berlin erreichbar. 

Der Verbraucherservice Energie der Bundesnetza-
gentur für den Bereich Elektrizität und Gas ist per Te-
lefon (030 22 480 500), Fax (030 22 480 323) und E-
Mail (verbraucherservice-energie@bnetza.de) zu er-
reichen.  

http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
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13 Schlussbestimmungen 

13.1 Für diese Geschäftsbedingungen gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist 
Deutsch. Kunden, deren Firmensitz sich nicht inner-
halb Deutschlands befindet, sind verpflichtet, Ewa ei-
nen inländischen Ansprechpartner zur Klärung aller 
Fragen mit ausreichender Bevollmächtigung zu be-
nennen. 

13.2 Sofern die AB-MSB Verweise auf im Internet veröffent-
lichte Regelungen, Dokumente, Vordrucke oder der-
gleichen enthält, sind diese unter www.ewa-alten-
burg.de veröffentlicht und werden auf Wunsch zuge-
sandt. 

13.3 Ewa ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen aus dem Messstellenvertrag Dritter zu bedie-
nen. 

13.4 Änderungen und Ergänzungen der AB-MSB werden 
im Internet veröffentlicht. Durch Veröffentlichung im In-
ternet werden die Änderungen wirksam. 

13.5 Werden Allgemeine Bedingungen für den Messstel-
lenbetrieb mit gesetzlichem Charakter wirksam, haben 
diese Vorrang vor diesen AB-MSB. Im Übrigen bleibt 
der Messstellenvertrag unberührt.  

13.6 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht be-
rührt. Der Kunde sowie Ewa verpflichten sich, die un-
wirksame oder undurchführbare Bestimmung durch 
eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit 
gleichkommende, wirksame und durchführbare Be-
stimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Re-
gelungslücke. 

13.7 Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - Alten-
burg. 

13.8 Die Geschäftsanschrift der Ewa ist, Franz-Mehring-
Straße 6 in 04600 Altenburg.  


